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230 
Gesetz 

zur Änderung des Gesetzes zur Landesentwicklung 
(Landesentwicklungsprogramm - LEPro) 

Vom 16. Mai 1989 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Artikel I 

Änderung des Gesetzes zur Landesentwicklung 

Das Gesetz zur Landesentwicklung vom 19. März 1974 
(GV. NW. S. 96) wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Er erhält die Überschrift 
"Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes" 

b) In Zeile 1 wird hinter dem Wort "Beachtung" einbe
fügt "der Bevölkerungsentwicklung,". 

2. § 2 erhält folgende Fassung: 

•• § 2 
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 

Die natürlichen Lebensgrundlagen (Luft, Wasser, Bo
den, Pflanzen- und Tierwelt) sind zu schützen. Für die 
sparsame und schonende Inanspruchnahme der Na
turgüter ist zu sorgen. Die nachhaltige Leistungsfähig
keit und das Gleichgewicht des Naturhaushalts sollen 
erhalten bleiben oder wiederhergestellt werden. Dem
entsprechend ist der Sicherung und Entwicklung des 
Freiraums besondere Bedeutung beizumessen. Bei 
Nutzungskonflikten ist den Erfordernissen des Um
weltschutzes Vorrang einzuräumen, wenn Leben und 
Gesundheit der Bevölkerung oder die dauerhafte Si
cherung der natürlichen Lebensgrundlagen gefährdet 
sind." 

3. § 3 erhält die Überschrift 

"Berücksichtigung der Raumordnung des Bundesge
bietes und Europas" . 

4. § 4 erhält die Überschrift 

"Bestmögliche Entwicklung aller Teile des Landes". 

5. § 5 erhält die Überschrift 

"Abgrenzung von Bereichen der öffentlichen Verwal
tung". 

6. § 6 erhält folgende Fassung: 

.,§ 6 
Ausrichtung der städtebaulichen Entwicklung 
in den Gemeinden auf Siedlungsschwerpunkte 

Die Gemeinden sollen die Entwicklung ihrer Sied
lungsstruktur auf solche Standorte ausrichten, die sich 
für ein räumlich gebündeltes Angebot von öffentlichen 
und privaten Einrichtungen der Versorgung, der Bil
dung und Kultur, der sozialen und medizinischen Be
treuung, des Sports und der Freizeitgestaltung eignen 
(Siedlungsschwerpunkte). Dabei ist zu berücksichti
gen, daß diese Einrichtungen für die Bevölkerung in 
angemessener Zeit erreichbar sein sollen." 

7. § 7 erhält folgende Fassung: 

,.§ 7 
Siedlungsräumliche Schwerpunktbildung 

im Rahmen der zentralörtlichen Gliederung 

Im Rahmen der zentralörtlichen Gliederung soll eine 
siedlungsräumliche Schwerpunktbildung von Woh
nungen und Arbeitsstätten in Verbindung mit zentral
örtlichen Einrichtungen angestrebt werden, sofern sie 
dazu beiträgt, die Voraussetzungen für die nachhaltige 
Sicherung des Naturhaushalts, für gesunde Lebens
und Arbeitsbedingungen, ausgewogene infrastruktu
relle, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Verhält
nisse sowie eine bedarfsgerechte Versorgung der Be
völkerung zu erhalten, zu verbessern oder zu schaf
fen." 

8. § 8 erhält die Überschrift 

"Entwicklung von Verdichtungsgebieten". 

9. § 9 erhält folgende Fassung: 

,.§ 9 
Entwicklungsschwerpunkte in Gebieten 

mit überwiegend ländlicher Raumstruktur 

In Gebieten mit überwiegend ländlicher Raumstruk
tur soll eine siedlungsräumliche Schwerpunktbildung 
gemäß § 7 bevorzugt in den Gemeinden gefördert wer
den, die dafür aufgrund der Tragfähigkeit ihrer Ver
sorgungsbereiche und ihrer sonstigen Standortbedin
gungen als Entwicklungsschwerpunkte in Betracht 
kommen." 

10. § 10 erhält folgende Fassung: 

,.§ 10 
Standortvoraussetzungen für die Entw"icklung 

der Erwerbsgrundlagen 

Im Rahmen der angestrebten Siedlungsstruktur sollen 
die Standortvoraussetzungen für eine den Struktur
wandel, die Schaffung von Arbeitsplätzen und das 
wirtschaftliche Wachstum fördernde umweltverträgli
che Entwicklung der Erwerbsgrundlagen erhalten, 
verbessert oder geschaffen werden." 

11. § 11 erhält folgende Fassung: 

.,§ 11 
Funktionsgerechte und umweltverträgliche 

Einbindung von Versorgungs-
und Verkehrseinrichtungen und -leistungen 

Die Ausstattung eines Gebietes mit Verkehrsanlagen 
sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen und die Be
dienung mit Verkehrs-, Ver- und Entsorgungsleistun
gen sind auf die für dieses Gebiet angestrebte Ent
wicklung unter Berücksichtigung der Erfordernisse 
des Umweltschutzes auszurichten und miteinander in 
Einklang zu bringen." 

12. § 12 erhält die Überschrift 

"Förderung der Standortgunst des Landes im Rahmen 
der Verkehrsplanung". 

13. § 13 erhält folgende Fassung: 

,.§ 13 
Grundelemente von Entwicklungsachsen 

Die für den regionalen, überregionalen und großräu
migen Leistungsaustausch bedeutsamen Verkehrswe
ge sollen als Grundelemente von Entwicklungsachsen 
alle Teile des Landes unter Berücksichtigung der die 
Landesgrenzen überschreitenden Verflechtungen be
darfsgerecht und umweltverträglich verbinden. Dabei 
ist das vorhandene Verkehrsnetz zugrunde zu legen. 
Der Ausbau ist möglichst auf qualitative Verbesserun
gen auszurichten." 

14. § 14 erhält die Überschrift 

"Erfordernisse der zivilen und militärischen Verteidi
gung". 

15. § 15 erhält folgende Fassung: 

.,§ 15 
Schutz der Bevölkerung 

Es ist darauf hinzuwirken, daß die Bevölkerung vor 
Gesundheitsgefahren oder sonstigen unzumutbaren 
Auswirkungen von Einrichtungen und Maßnahmen 
insbesondere der Wirtschaft und des Verkehrs ge
schützt wird." 

16. § 16 erhält folgende Fassung: 

•• § 16 
Freizeit-, Sport- und Erholungsbedürfnisse 

der Bevölkerung 

Für die Freizeit-, Sport- und Erholungsbedürfnisse der 
Bevölkerung sollen unter Beachtung des Natur- und 
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Umweltschutzes in allen Teilen des Landes geeignete 
Räume gesichert, entwickelt und funktionsgerecht an 
das Verkehrsnetz angebunden werden." 

17. § 17 erhält folgende Fassung: 

,,§ 17 
Landwirtschaft und Wald 

Landwirtschaftliche Flächen und Wald sollen unter 
Berücksichtigung der Erfordernisse des Umweltschut
zes und der Landschaftspflege, der wirtschaftlichen 
und siedlungsstrukturellen Erfordernisse als Freiflä
chen erhalten bleiben. Ihre Nutzung soll auch dazu 
beitragen, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schüt
zen sowie die Kulturlandschaft zu erhalten und zu ge
stalten. In waldarmen Gebieten ist eine Erhöhung des 
Waldanteils anzustreben." 

18. § 18 erhält folgende Fassung: 

,,§ 18 
Vorsorgende Sicherung von Rohstofflagerstätten 

Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, 
die Flächen betreffen, unter denen sich für die ge
werbliche Wirtschaft oder die Energiewirtschaft nutz
bare Rohstofflagerstätten befinden, sind die Standort
gebundenheit der Mineralgewinnung und die Unver
mehrbarkeit der mineralischen Rohstoffe besonders 
zu berücksichtigen und dementsprechend in die Ab
wägung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Erfordernisse untereinander sowie insbesondere mit 
den Erfordernissen des Städtebaus, des Verkehrs, der 
Wasserwirtschaft, der Landschaftsentwicklung, der 
Erholung und des Umweltschutzes einzubeziehen." 

19. Der bisherige § 19 wird als § 21 neu gefaßt. 

Als § 19 wird eingefügt: 

,,§ 19 
Grundzüge der Raumstruktur 

Den Grundsätzen der Raumordnung und Landespla
nung entsprechend ist die Entwicklung der räumli
chen Struktur des Landes insbesondere auszurichten 
auf 

- Siedlungsraum und Freiraum, 
- die Rahmenbedingungen und Entwicklungsaufga-

ben, die sich aus der unterschiedlichen Art und 
Dichte der Besiedlung und den jeweiligen Frei
raumfunktionen ergeben, 

- die zentralörtliche Bedeutung der Städte und Ge
meinden für ihre jeweiligen Versorgungsbereiche 
und 

- die Entwicklungsschwerpunkte und Entwicklungs
achsen." 

20. Der bisherige § 20 wird als § 22 neu gefaßt. 

Als § 20 wird eingefügt: 

,,§ 20 
Siedlungsraum und Freiraum 

(1) Als Grundlage für eine umweltverträgliche und den 
siedlungsstrukturellen Erfordernissen Rechnung tra
gende Entwicklung der Raumnutzung ist das Landes
gebiet in Gebiete zu unterteilen, die vorrangig Sied
lungsfunktionen (Siedlungsraum) oder vorrangig Frei
raumfunktionen (Freiraum) erfüllen oder erfüllen sol
len. 

(2) Die Siedlungsentwicklung der Gemeinden soll sich 
den Grundzügen der Raumstruktur des Landes ent
sprechend bedarfsgerecht und umweltverträglich in
nerhalb des Siedlungsraumes vollziehen. Im Freiraum 
gelegene Ortsteile sind in ihrer städtebaulichen Ent
wicklung unter besonderer Berücksichtigung der Er
fordernisse der Landschaftsentwicklung vor allem auf 
den Bedarf der ansässigen Bevölkerung auszurichten. 

(3) Freiraum ist grundsätzlich zu erhalten und seiner 
ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Bedeu
tung entsprechend zu sichern und funktionsgerecht zu 
entwickeln. 

(4) Zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ist 
anzustreben, daß außerhalb des Siedlungsraumes zu
sätzliche Flächen für Siedlungszwecke nur dann in 
Anspruch genommen werden, wenn die Inanspruch
nahme erforderlich ist und geeignete, nicht mehr ge
nutzte Siedlungsflächen nicht zur Verfügung stehen 
oder nicht bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt wer
den können. Für Siedlungszwecke vorgehaltene Flä
chen, für die kein Bedarf mehr besteht, sind für Frei
raumfunktionen zu sichern. 

(5) Die Inanspruchnahme von Flächen für Infrastruk
tureinrichtungen im Freirauam setzt voraus, daß der 
Bedarf begründet ist und nicht anderweitig, insbeson
dere weder durch Mehrfachnutzung bestehender In
frastruktureinrichtungen noch durch den Ausbau ih
rer Kapazitäten, gedeckt werden kann. Insbesondere 
die BeeinträChtigung oder Zerschneidung größerer zu
sammenhängender Freiflächen ist zu vermeiden." 

21. Der bisherige § 19 erhält als § 21 folgende neue Fas
sung: 

,,§ 21 
Gebiete mit unterschiedlicher Raumstruktur 

(I) Nach der unterschiedlichen Art und Dichte der Be
siedlung und den sich daraus ergebenden Planungs
aufgaben ist das Landesgebiet in VerdiChtungsgebiete 
(Ballungskerne, Ballungsrandzonen, Solitäre Ver
dichtungsgebiete) sowie in Gebiete mit überwiegend 
ländlicher Raumstruktur einzuteilen. 

(2) Bei der Abgrenzung dieser Gebiete sind folgende 
Merkmale zugrunde zu legen: 

a) Ballungskerne sind Verdichtungsgebiete, deren 
durchschnittliche Bevölkerungsdichte 2000 Ein
wohner je km2 übersteigt oder in absehbarer Zeit 
übersteigen wird und deren Flächengröße minde
stens 50 km 2 beträgt. 
Ballungsrandzonen sind an Ballungskerne angren
zende Verdichtungsgebiete, die eine durchschnittli
che Bevölkerungsdichte von 1000 bis 2000 Einwoh
nern je km 2 aufweisen oder in absehbarer Zeit auf
weisen werden. 
Solitäre Verdichtungsgebiete sind Städte, die au
ßerhalb von Ballungskernen und Ballungsrandzo
nen liegen, aber Erscheinungsformen siedlungsmä
ßiger Verdichtung aufweisen, die denen der Bal
lungskerne und Ballungsrandzonen vergleichbar 
sind. 
Gebiete mit überwiegend ländlicher Raumstruktur 
sind Gebiete, die eine durchschnittliche Bevölke
rungsdichte von weniger als 1000 Einwohnern je 
km 2 aufweisen und durch eine aufgelockerte Ver
teilung städtischer und dörflicher Siedlungen ge
kennzeichnet sind. 

b) Als zusätzliches Merkmal zur Abgrenzung dieser 
Gebiete kann die Arbeitsplatzdichte (Beschäftigte 
in nicht landwirtschaftlichen Arbeitsstätten je km2 ) 

zugrunde gelegt werden. 

(3) Zur Verwirklichung der Grundsätze der Raumord
nung und Landesplanung gemäß Abschnitt I sind in 
den Gebieten mit unterschiedlicher Raumstruktur ins
besondere folgende Ziele anzustreben: 

a) Ballungskerne 
In den BaUungskernen sind vorrangig die Voraus
setzungen für ihre Leistungsfähigkeit als Bevölke
rungs-, Wirtschafts- und Dienstleistungszentren zu 
erhalten, zu verbessern oder zu schaffen, vor allem 
durch: 
Verbesserung der Umweltbedingungen durch Be
seitigung gegenseitiger Störungen von Industrie
und Wohnbebauung, städtebauliche Sanierung und 
Verbesserung der Verkehrsverhältnisse, 
Förderung der städtebaulichen Entwicklung, insbe
sondere durch Ausrichtung der Siedlungsstruktur 
auf Siedlungsschwerpunkte an Haltepunkten lei
stungsfähiger Linien des öffentlichen Personen
nahverkehrs, 
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Sicherung und Entwicklung des Freiraums unter 
besonderer Berücksichtigung der Erhaltung oder 
Schaffung eines angemessenen Freiflächenanteils, 
bedarfs- und qualitätsorientiertes Flächenangebot 
für die Erweiterung, Um- und Ansiedlung standort
gebundener oder strukturverbessernder Betriebe 
und Einrichtungen, insbesondere in Gebieten mit 
verbesserungsbedürftiger Wirtschaftsstruktur . 

b) Ballungsrandzonen 
In den Ballungsrandzonen sind vorrangig die Vor
aussetzungen für eine geordnete Entwicklung der 
Siedlungsstruktur unter Berücksichtigung der Er
gänzungsaufgaben gegenüber den jeweils angren
zenden Ballungskernen zu erhalten, zu verbessern 
oder zu schaffen, vor allem durch: 
Ausrichtung der städtebaulichen Entwicklung auf 
Siedlungsschwerpunkte an Haltepunkten lei
stungsfähiger Linien des öffentlichen Personen
nahverkehrs, 
bedarfs- und qualitätsorientiertes Flächenangebot 
für die Erweiterung und Ansiedlung strukturver
bessernder gewerblicher Betriebe, 
Sicherung und Entwicklung des Freiraums unter 
besonderer Berücksichtigung der Erhaltung oder 
Schaffung eines angemessenen Freiflächenanteils. 

c) Solitäre Verdichtungsgebiete 
In den Solitären Verdichtungsgebieten sind vorran
gig den Ballungskernen und Ballungsrandzonen 
vergleichbare Voraussetzungen für ihre Leistungs
fähigkeit zu erhalten, zu verbessern oder zu schaf
fen, die ihrer Bedeutung als Bevölkerungs-, Wirt
schafts- und Dienstleistungszentren entsprechen. 

d) Gebiete mit überwiegend ländlicher Raumstruktur 
In den Gebieten mit überwiegend ländlicher Raum
struktur, denen insgesamt für den Schutz und die 
Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen 
des Landes besondere Bedeutung zukommt, sind 
die Voraussetzungen für eine funktions- und be
darfsgerechte Ausstattung der Gemeinden und für 
eine Erhöhung ihrer wirtschaftlichen Leistungsfä
higkeit zu erhalten, zu verbessern oder zu schaffen, 
vor allem durch: 
Ausrichtung der Siedlungsstruktur in den Gemein
den auf Siedlungsschwerpunkte (§ 24 Abs.1), 
aufgaben- und bedarfsgerechte Entwicklung der 
Gemeinden entsprechend der Tragfähigkeit ihrer 
zentralörtlichen Versorgungsbereiche unter beson
derer Berücksichtigung der Entwicklungsschwer
punkte, 
Verbesserung der Verkehrserschließung und -be
dienung in Ausrichtung auf die zentralörtliche 
Gliederung, 
Berücksichtigung des Flächenbedarfs als Voraus
setzung für die Stärkung der Wirtschaftskraft 
durch Erweiterung und Ansiedlung vor allem von 
strukturverbessernden gewerblichen Betrieben, 
insbesondere in Entwicklungsschwerpunkten, 
Verbesserung der Produktions- und Betriebsstruk
tur der Landwirtschaft und Forstwirtschaft unter 
Berücksichtigung ihrer Wohlfahrtswirkungen, 
Entwicklung des Fremdenverkehrs vor allem in 
Gebieten mit besonderer Bedeutung für die Erho
lung, 
Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebens
grundlagen unter besonderer Berücksichtigung der 
Erfordernisse des Boden-, Wasser-, Immissions-, 
Natur- und Freiraumschutzes." 

22. Der bisherige § 20 wird als § 22 eingefügt und wie folgt 
geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
,,(1) Für die Entwicklung der Siedlungsstruktur ge
mäß §§ 6 und 7 ist für das gesamte Landesgebiet ein 
funktional gegliedertes System zentralörtlicher 
Stufen zugrunde zu legen. Dadurch sollen im Inter
esse der bestmöglichen Versorgung der Bevölke
rung in allen Teilen des Landes die Voraussetzun-

gen für einen gezielten Einsatz öffentlicher Mittel 
zur Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur 
entsprechend der angestrebten zentralörtlichen 
Gliederung geschaffen werden." 

b) In Absatz 2, zeile 2 wird das Wort "Unterzentren" 
durch "Grundzentren" ersetzt. 

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
,,(3) Diese Stufenfolge der zentralörtlichen Gliede
rung kann insbesondere aus siedlungsstrukturel
len, versorgungst.echnischen und landesentwick
lungspolitischen Gründen, falls erforderlich, durch 
Zwischenstufen ergänzt werden." 

23. Der bisherige § 21 wird als § 23 eingefügt und wie folgt 
geändert: 

Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt neu gefaßt: 

"Der zentralörtlichen Gliederung des Landes entspre
chend ist dabei von der Tragfähigkeit von Versor
gungsbereichen mit mindestens 25000 Einwohnern 
auszugehen." 

24. Der bisherige § 22 wird gestrichen. 

25. Der bisherige § 23 wird gestrichen. 

26. § 24 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
,,(1) Die Gemeinden richten ihre Siedlungsstruktur 
innerhalb des Siedlungsraumes auf Siedlungs
schwerpunkte (§ 6) aus. Dabei ist die im Rahmen 
der zentralörtlichen Gliederung anzustrebende 
siedlungsräumliche Schwerpunktbildung (§ 7) mit 
den vorhandenen oder geplanten Verkehrswegen 
unter besonderer Berücksichtigung des öffentli
chen Personennahverkehrs abzustimmen." 

b) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden gestrichen. 

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 2 und erhält fol
gende Fassung: 
,,(2) Der anzustrebenden Entwicklung des Sied
lungsraumes entsprechend (§ 20) sind bandartige 
bauliche Entwicklungen entlang von Verkehrswe
gen außerhalb von Siedlungsbereichen zu vermei
den. Streusiedlungen und Splittersiedlungen sind 
zu verhindern. Flächen für Campingplätze, Wo
chenendhäuser, Ferienheime und Ferienwohnun
gen sollen vorhandenen Ortslagen oder geeigneten 
Freizeit- und Erholungsschwerpunkten zugeordnet 
werden." 

d) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 3 und erhält fol
gende Fassung: 
,,(3) Kerngebiete sowie Sondergebiete für Einkaufs
zentren, großflächige Einzelhandelsbetriebe und 
sonstige großflächige Handelsbetriebe sollen nur 
ausgewiesen werden, soweit die in ihnen zulässigen 
Nutzungen nach Art, Lage und Umfang der ange
strebten zentralörtlichen Gliederung sowie der in 
diesem Rahmen zu sichernden Versorgung der Be
völkerung entsprechen und wenn sie räumlich und 
funktional den Siedlungsschwerpunkten zugeord
net sind." 

e) Der bisherige Absatz 6 wird gestrichen. 

f) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 4. 

g) Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 5 und erhält fol
gende Fassung: 
,,(5) Die Modernisierung des Wohnungsbestandes 
und der Neubau von Wohnungen sind im Rahmen 
der angestrebten Siedlungsstruktur mit dem Ziel 
zu fördern, eine den unterschiedlichen Wohnbe
dürfnissen der Bevölkerung entsprechende Versor
gung mit Wohnraum sicherzustellen." 

h) Der bisherige Absatz 9 wird Absatz 6 und erhält fol
gende Fassung: 
,,(6) Die nach ökologischen, sozialen, kulturellen 
und ökonomischen Zielen ausgerichtete Stadter
neuerung ist vorrangig dort anzustreben, wo woh
nungs- und städtebauliche Mängel insbesondere im 
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Wohnumfeld und im gewerblichen Bereich beste
hen oder die Funktionsfähigkeit von Siedlungs
schwerpunkten gefährdet ist. Hierbei ist unter Be
teiligung der Bürger und betroffenen Betriebe vor 
allem auf die Erhaltung und behutsame Erneue
rung und Fortentwicklung gewachsener Struktu
ren, die Verbesserung der Umwelt- und der 
Lebensqualität sowie die Verknüpfung mit anderen 
öffentlichen Infrastrukturmaßnahmen hinzuwirken." 

i) Der bisherige Absatz 10 wird Absatz 7 und erhält 
folgende Fassung: 
,,(7) Bedeutsame Baudenkmäler, Bodendenkmäler 
und Denkmalbereiche sowie erhaltenswerte Orts
teile von geschichtlicher oder städtebaulicher Be
deutung sind mit dem Ziel einzubeziehen, daß ihre 
Erhaltung und Nutzung sowie eine angemessene 
Gestaltung ihrer Umgebung möglich sind." 

27. § 25 erhält folgende Fassung: 

.. § 25 
Gewerbliche Wirtschaft 

(1) Im Rahmen eines ausgewogenen Wirtschafts
wachstums ist eine mit qualitativen Verbesserungen 
verbundene arbeitsmarktorientierte und umweltver
trägliche Wirtschaftsentwicklung anzustreben. Die ge
werbliche Wirtschaft ist in ihrer regionalen und sekto
ralen Struktur so zu fördern, daß die Wirtschaftskraft 
des Landes durch Erhöhung der Produktivität und 
durch Erweiterung der wachstumsstarken Bereiche 
der Wirtschaft unter besonderer Berücksichtigung 
kleinerer und mittlerer gewerblicher Betriebe gefe
stigt wird und daß die Erwerbsgrundlagen und die 
Versorgung der Bevölkerung gesichert werden. 

(2) Im Rahmen der regionalen Wirtschaftsförderung 
des Landes soll die gewerbliche Entwicklung insbe
sondere in solchen Gebieten gefördert werden, deren 
Wirtschaftskraft erheblich unter dem Landesdurch
schnitt liegt oder erheblich darunter abzusinken droht 
oder in denen Wirtschaftszweige vorherrschen, die 
vom Strukturwandel in einer Weise betroffen oder be
droht sind, daß negative Rückwirkungen auf das Ge
biet, insbesondere auf sein Arbeitsplatzangebot, in er
heblichem Umfang eingetreten oder absehbar sind. 
Dabei ist ein möglichst vielseitiges Angebot an Ar
beitsplätzen anzustreben. 

(3) Der angestrebten räumlichen Struktur des Landes 
entsprechend ist die Schaffung gewerblicher Arbeits
plätze unter BerücksiChtigung des flächendeckenden 
Einsatzes neuer Informations- und Kommunikations
techniken vorrangig in Entwicklungsschwerpunkten 
zu fördern. 

(4) Im Interesse einer ausreichenden Versorgung der 
gewerblichen Wirtschaft und der Energiewirtschaft 
mit mineralischen Rohstoffen soll den Erfordernissen 
einer vorsorgenden Sicherung sowie einer geordneten 
Aufsuchung und Gewinnung dieser Rohstoffe Rech
nung getragen werden." 

28. § 26 erhält folgende Fassung: 

.. § 26 
Energiewirtschaft 

(1) In allen Teilen des Landes sind die Voraussetzun
gen für eine ausreichende, sichere, umweltverträgliche 
und möglichst preisgünstige Energieversorgung zu er
halten oder zu schaffen; dabei sind alle Möglichkeiten 
der Energieeinsparung zu berückSichtigen. 

(2) Es ist anzustreben, daß insbesondere einheimische 
und regenerierbare Energieträger eingesetzt werden. 

(3) Zur Verbesserung des Energienutzungsgrades und 
aus Umweltgesichtspunkten sind die Möglichkeiten 
der Kraft-Wärme-Kopplung sowie der Nutzung indu
strieller Abwärme auszuschöpfen. Regionale und örtli
che Energieversorgungskonzepte sollen entwickelt 
werden." 

29. § 27 erhält folgende Fassung: 

.. § 27 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft 

(1) Landwirtschaft 

a) Die Landwirtschaft ist ihrer wirtschaftlichen und 
landeskulturellen Aufgabenstellung entsprechend 
als leistungsfähiger bäuerlich strukturierter Wirt
schaftszweig unter Wahrung der ökologischen Be
lange, insbesondere des Boden- und Gewässer
schutzes, zu erhalten, zu fördern und zu entwickeln. 

b) Die ländliche Bodenordnung soll außer den agrar-, 
siedlungs- und infrastrukturellen Erfordernissen 
insbesondere den Erfordernissen des Umwelt
schutzes und der Landschaftspflege sowie der an
gestrebten Landschaftsentwicklung Rechnung 
tragen. 

(2) Forstwirtschaft 

a) Der Wald ist insbesondere als Landschaftsbestand
teil mit wichtigen ökologischen Funktionen, wegen 
seines volkswirtschaftlichen Nutzens sowie als Er
holungsraum zu erhalten, vor nachteiligen Einwir
kungen zu bewahren und zu entwickeln. Durch 
nachhaltige Forstwirtschaft sind dementsprechend 
standortgerechte, ökologisch intakte, leistungsstar
ke Waldbestände zu schaffen und zu erhalten, die 
auch zukünftig den vielfältigen Ansprüchen ge
recht werden können. Naturnahe Waldbestände 
sollen in ihrem Bestand und in ihrer Bedeutung für 
die Tier- und Pflanzenwelt erhalten werden. 

p) Eingriffe in den Bestand an Waldflächen setzen 
voraus, daß der Bedarf begründet ist und nicht an
derweitig gedeckt werden kann. Die Eingriffe sind 
auf das notwendige Maß zu beschränken und funk
tionsgerecht auszugleichen. Vor allem außerhalb 
waldreicher Gebiete ist unter Berücksichtigung der 
Landschaftsentwicklung eine Vermehrung des 
Waldanteils anzustreben. In waldreichen Gebieten 
soll vorrangig die Waldstruktur verbessert und ent
wickelt werden." 

30. § 28 erhält folgende Fassung: 

.. § 28 
Verkehr und Leitungswege 

(1) Verkehrsinfrastruktur 

Die Verkehrsinfrastruktur ist im Rahmen der ange
strebten Raumstruktur des Landes (Abschnitt 11) ver
kehrszweigübergreifend zu planen. Sie ist unter Be
rücksichtigung des absehbaren Verkehrsbedarfs und 
der Erfordernisse des Umweltschutzes zu sichern und 
zu verbessern. Dabei sollen der schienengebundene 
Personen- und Güterverkehr gegenüber dem Straßen
verkehr, der Ausbau vorhandener Verkehrswege ge
genüber dem Neubau sowie der öffentliche Personen
nahverkehr soweit wie möglich Vorrang erhalten. 

(2) Eisenbahnverkehr 

a) Das Eisenbahnnetz ist als Grundnetz für eine lei
stungsfähige und bedarfsgerechte verkehrliche Er
schließung des Landesgebietes zu erhalten. Soweit 
zur großräumigen Anbindung der Verdichtungsge
biete erforderlich, sind Fernverbindungen mit ho
hen Reisegeschwindigkeiten aus- oder neuzubauen. 

b) Es ist insbesondere bei unbefriedigend genutzten 
Strecken des Schienenpersonen- und Güterver
kehrs darauf hinzuwirken, daß alle Möglichkeiten 
zur technischen und organisatorischen Verbesse
rung des Verkehrsangebotes und zur Steigerung 
des dadurch erreichbaren Verkehrsaufkommens 
ausgeschöpft werden. 

c) Eine Verlagerung von Massen-, Schwergut- und 
Gefahrenguttransporten von Straßen auf Schienen
wege oder Wasserstraßen ist anzustreben. 

d) Die Standortplanung für Umschlaganlagen des Gü
terverkehrs soll auf das System der Entwicklungs
schwerpunkte und Entwicklungsachsen ausge
richtet werden. 
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e) Soweit möglich und erforderlich sollen Anschlüsse 
der Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereiche an 
das Schienennetz erhalten bleiben oder ermöglicht 
werden. 

(3) Straßenverkehr 

a) Di.e Straßenplanung hat von der funktionalen Ein
heit des gesamten Verkehrsnetzes auszugehen. 
Dementsprechend ist das Grundnetz, das aus lei
stungsfähigen Straßen für den großräumigen, über
regionalen und regionalen Verkehr bestehen soll, 
auf Entwicklungsschwerpunkte und Entwicklungs
achsen auszurichten. Dabei sind die unterschied
lichen Bedingungen in den Verdichtungsgebieten 
und in den Gebieten mit überwiegend ländlicher 
Raumstruktur, insbesondere hinsichtlich der jewei
ligen Wirtschaftsstruktur sowie der Erschließung 
durch den Schienenverkehr, zu beachten. 

b) In allen Teilen des Landes ist ein vom Straßenver
kehr möglichst unabhängiges Radwegenetz anzu
streben. 

(4) Luftverkehr 

a) Der wachsenden Bedeutung des Luftverkehrs ist 
angemessen Rechnung zu tragen. 
Die internationalen Verkehrsflughäfen des Landes 
sollen vornehmlich dem innereuropäischen und in
terkontinentalen Verkehr dienen und bei entspre
chendem Verkehrsaufkommen an das Netz des 
Schienenpersonenverkehrs angeschlossen werden. 
Schwerpunktflugplätze für den Regionalluftver
kehr sollen vornehmlich dem deutschen und euro
päischen Regional- und Ergänzungsluftverkehr 
dienen. 
Landeplätze dienen dem Geschäftsreiseverkehr 
und der Allgemeinen Luftfahrt; im Interesse einer 
Verminderung des Raumbedarfs und der Sicher
heit des Luftverkehrs ist hierbei eine räumliche 
Schwerpunktbildung anzustreben. 

b) Der Raumbedarf bestehender und geplanter Flug
plätze, die sich aus der Sicherheit des Luftverkehrs 
ergebenden Baubeschränkungen und die bauliche 
Entwicklung in der Umgebung von Flugplätzen 
sind so aufeinander abzustimmen, daß sowohl die 
Sicherheit des Luftverkehrs als auch ein ausrei
chender Schutz der Bevölkerung gegen die Auswir
kungen des Flugbetriebes gewährleistet sind. In der 
Umgebung von Flughäfen, Militärflugplätzen und 
Landeplätzen mit Entlastungs- oder Schwerpunkt
funktion sind daher Gebiete festzulegen, in denen 
Planungsbeschränkungen zum Schutz der Bevölke
rung vor Fluglärm erforderlich sind. 

(5) Binnenwasserstraßenverkehr 

Das vorhandene Binnenwasserstraßennetz und die 
Binnenhäfen sind für einen leistungsfähigen und be
darfsgerechten Güterverkehr auszubauen und zu er
halten. Dabei sind die Verbindung von verkehrlichen, 
wasserwirtschaftlichen, energiewirtschaftlichen und 
ökologischen Funktionen der Wasserstraßen sowie ih
re Bedeutung für die Erholung zu berücksichtigen und 
nutzbar zu machen. 

(6) Öffentlicher Personennahverkehr 

a) In allen Teilen des Landes ist eine angemessene 
Bedienung der Bevölkerung durch öffentlichen 
Personennahverkehr zu gewährleisten. Die dazu 
notwendige Zusammenarbeit der Verkehrsunter
nehmen und ihrer Träger in Verkehrsverbünden 
und Verkehrsgemeinschaften ist mit dem Ziel wei
ter zu entwickeln, durch koordinierte Planung und 
Ausgestaltung des Leistungsangebotes sowie durch 
einheitliche und nutzerlreundliche Tarife die At
traktivität des öffentlichen Personennahverkehrs 
zu steigern. 

b) In den Verdichtungsgebieten ist die Infrastruktur 
für den öffentlichen Personennahverkehr auszu
bauen. Dabei soll die Hauptfunktion einem N ahver
kehrsnetz für den Schienenschnellverkehr zukom
men, das sowohl kreuzungsfreie als auch beschleu
nigte oberirdische Schienenstrecken umfaßt und 
durch ein darauf abgestimmtes Omnibusnetz er-

,-'.-

gänzt wird, das die Erschließungs- und Zubringer
funktion erfüllt. Die Netzverknüpfung ist durch ei
ne nutzerfreundliche Ausgestaltung von Umsteige
anlagen unter Einbeziehung des Individualver
kehrs sicherzustellen. 

c) In den Gebieten mit überwiegend ländlicher Raum
struktur soll eine angemessene Verkehrsbedienung 
durch koordinierte Bus-/Schienenkonzepte der 
Verkehrsgemeinschaften sichergestellt werden. 
Notwendig ist ein Grundnetz von Schienenverbin
dungen, auf das die Omnibusnetze mit dem Ziel 
ausgerichtet werden, eine Verbindung zwischen 
den Gemeinden entsprechend ihren zentralörtli
chen Verflechtungen sicherzustellen. 

(7) Leitungen und Richtf~nkverbindungen 

a) Leitungen und Richtfunkverbindungen sollen zu ei
ner der sozialen, kulturellen und technischen Ent
wicklung angemessenen Versorgung der Bevölke
rung und der Wirtschaft mit Energie, flüssigen und 
gasförmigen Produkten sowie mit Nachrichten bei
tragen. 

b) Leitungen sollen bebatlte oder zur Bebauung vor
gesehene Gebiete sowie den Naturhaushalt und das 
Landschaftsbild möglichst wenig beeinträchtigen 
und im Interesse einer geringen Inanspruchnahme 
von Freiraum möglichst räumlich gebündelt wer
den. Leitungen mit großräumiger und überregiona
ler Bedeutung sollen nach Möglichkeit den Ent
wicklungsachsen folgen. Es ist anzustreben, daß 
hierbei für gleichartige Transportgüter eine ge
meinsame Leitung betrieben wird. Bei elektrischen 
Energieversorgungsleitungen ist, so\-veit dies tech
nisch möglich und wirtschaftlich vertretbar ist, eine 
Verkabelung in Betracht zu ziehen. Bei Neupla
nung ist zu prüfen, ob ein Rückbau vorhandener 
Freileitungen in Betracht kommt. 

c) Richtfunkverbindungen sollen in Abstimmung mit 
anderen Planungsträgern möglichst so geplant 
werden, daß sie keine Beeinträchtigungen für vor
handene oder geplante Baugebiete oder für das 
Landschaftsbild zur Folge haben." 

31. § 29 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
,,(1) In allen Teilen des Landes sollen der für sie an
gestrebten räumlichen Struktur entsprechende 
Voraussetzungen für die Tages-, Wochenend- und 
Ferienerholung gesichert und entwickelt werden." 

b) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden zusammen
gefaßt und erhalten folgende Fassung: 
,,(2) Insbesondere in den Verdichtungsgebieten sind 
schnell erreichbare verkehrsgünstig gelegene 
Schwerpunkte vor allem für die Tageserholung vor
zusehen und auszubauen. In den Gebieten mit 
überwiegend ländlicher Raumstruktur sind neben 
den Erholungsmöglichkeiten für die ortsansässige 
Bevölkerung vor allem die für die Wochenend- und 
Ferienerholung besonders geeigneten Fremdenver
kehrsgebiete weiter zu entwickeln." 

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3. 

32. § 30 wird wie folgt geändert: 

Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
,,(2) Die räumliche Verteilung der Bildungs- und Kul
tureinrichtungen ist dann auf die zentralörtliche Glie
derung des Landes auszurichten, wenn Grundzentren 
ein Angebot nach Maßgabe des Absatzes 1 und der 
sonstigen gesetzlichen Vorschriften deshalb nicht ge
währleisten, weil ihnen die für die Auslastung erfor
derliche Tragfähigkeit des Einzugsbereichs fehlt." 

33. § 31 wird wie folgt geändert: 

Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 
,,(1) Die je nach Bedarf erforderlichen Einrichtungen 
des öffentlichen Gesundheitswesens, der Sozialhilfe 
und der Jugendhilfe sind in allen Teilen des Landes 
entsprechend der zentralörtlichen Gliederung so aus
zubauen, daß sie der Bevölkerung in zumutbarer Ent
fernung zur Verfügung stehen. 
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(2) Die stationäre Krankenhausversorgung ist durch 
ein nach Aufgaben und Einzugsbereichen abgestuftes 
System medizinisch leistungsfähiger, sparsam und ei
genverantwortlich wirtschaftender Krankenhäuser si
cherzustellen. Die Standorte der Krankenhäuser sind 
ihrer jeweiligen AufgabensteIlung entsprechend auf 
die zentralörtliche Gliederung auszurichten." 

34. § 32 erhält folgende Fassung: 

,,§ 32 

Naturschutz und Landschaftspflege 

(1) Bei der räumlichen Entwicklung des Landes ist den 
Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege 
Rechnung zu tragen. 

(2) Im besiedelten und unbesiedelten Raum sind die 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die Nutzungs
fähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt 
sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur 
und Landschaft als Lebensgrundlage des Menschen 
insbesondere durch eine umfassende Landschaftspla
nung nachhaltig zu sichern und zu verbessern vor al
lem durch: 

- Festlegung von Bereichen mit natursC'hutzwürdigen 
Flächen und schutzwürdigen Biotopen, 

- Er haltung gefährdeter Tier- und Pflanzenarten so
wie deren Lebensgemeinschaften, insbesondere 
durch Schutz. Pflege und Wiederherstellung ihrer 
Lebensräume, 

- Erhaltung bedeutsamer Landschaftsfaktoren, Land
schaftsteile und Landschaftselemente, 

- Festlegung von Entwicklungszielen für die Land
schaft, Anreicherung von struktur- und artenarmen 
Agrarbereichen mit naturnahen Regenerationsräu
men sowie gliedernden und belebenden Elementen 
mit dem Ziel der Biotopvernetzung, 

- Wiederherstellung der landwirtschaftlichen Aus
stattung zur Verbesserung der Umweltbedingungen 
im Hinblick auf Naturhaushalt, Geländeklima, Im
missionsschutz, Bodenschutz, Landschaftsbild und 
Erholungseignung, 

- Untersagung vermeidbarer Beeinträchtigungen von 
Natur und Landschaft, Ausgleich und Ersatz unver
meidbarer Beeinträchtigungen des Naturhaushalts 
und des Landschaftsbildes. Die Inanspruchnahme 
von Naturschutzgebieten und schutzwürdigen Bio
topen sowie deren Beeinträchtigung ist zu vermei
den. 

(3) Abgrabungen und sonstige oberirdische Erdauf
schlüsse sind so vorzunehmen, daß die Beeinträchti
gung von Natur und Landschaft, der Grundwasserver
hältnisse und des Klimas soweit wie möglich vermie
den werden. Die Herrichtung des Abbau- und Be
triebsgeländes hat so frühzeitig wie möglich zu erfol
gen und zu gewährleisten, daß im Einflußbereich der 
Maßnahme keine nachhaltigen Schäden des Natur
haushalts und des Landschaftsbildes verbleiben. Ab
grabungen oder sonstige oberirdische Erdaufschlüsse 
sollen unter Berücksichtigung der Beschaffenheit der 
Lagerstätten und der späteren Zweckbestimmung des 
in Anspruch genommenen Geländes räumlich zusam
mengefaßt werden." 

35. § 33 erhält folgende Fassung: 

,,§ 33 
Wasserwirtschaft 

(1) Die wasserwirtschaftlichen Erfordernisse und die 
angestrebte Entwicklung der räumlichen Struktur des 
Landes sind miteinander in Einklang zu bringen. Da
bei sind insbesondere das nutzbare Wasservorkom
men, der Schutz vor Hochwasser, die günstigen Wir
kungen der Gewässer für den Naturhaushalt, die 
Reinhaltung und die beabsichtigte Nutzung der Ge
wässer zu berücksichtigen. 

(2) Gebiete, die sich für die Wassergewinnung beson
ders eignen, sollen durch Nutzungsbeschränkungen 
vor störender anderweitiger Inanspruchnahme ge
schützt werden. Es ist sicherzustellen, daß die notwen
digen Freiflächen für die Grundwasserneubildung, den 

Wasserabfluß, den Schutz vor Hochwässern und für 
Abwasseranlagen erhalten bleiben bzw. wiederherge
stellt werden. Beim Schutz vor Hochwasser ist dem 
Wiederherstellen natürlicher Retentionsräume vor 
dem Bau von Rückhalteanlagen Vorrang einzuräu
men. Die Uferbereiche der oberirdischen Gewässer 
sind, soweit nicht Interessen des Gemeinwohls entge
genstehen, natürlich oder naturnah zu erhalten, zu 
entwickeln oder wiederherzustellen." 

36. § 34 erhält folgende Fassung: 

,,§ 34 
Abfallentsorgung 

(1) Durch eine geordnete und umweltverträgliche Ab
fallwirtschaft nach dem Stand der Technik ist entspre
chend der siedlungsräumlichen Struktur des Landes 
einer Beeinträchtigung der Umweltbedingungen ent
gegenzuwirken. 

(2) Es ist darauf hinzuwirken, daß Abfälle möglichst 
vermieden und nicht vermeidbare Abfälle umweltver
träglich entsorgt werden. 

(3) In allen Teilen des Landes ist eine ausreichende 
Standortvorsorge für Abfallentsorgungsanlagen si
cherzustellen. Dabei sind Art und Menge des anfallen
den Abfalls sowie die Zusammenarbeit von Abfallent
sorgungsanlagen zu beachten. Besondere natürliche 
Standortvoraussetzungen für solche Anlagen sind bei 
allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
entsprechend zu berücksichtigen. 

(4) Die Anbindung von Standorten der Abfallentsor
gung ist durch geeignete und an die anfallenden Men
gen angepaßte Verkehrsinfrastruktureinrichtungen 
sicherzustellen." 

37. Als § 35 wird eingefügt: 

,,§ 35 
Gebietsbezogener Immissionsschutz 

(1) Raumbedeutsame Maßnahmen sind so zu planen, 
daß sie möglichst keine Erhöhung der Immissionsbe
lastung zur Folge haben. 

(2) Zur Verbesserung der Luftqualität ist eine Vermin
derung der Immissionsbelastung vorrangig in den Ge
bieten des Landes anzustreben, die hohe Belastungen 
aufweisen." 

38. Die Überschrift zu Abschnitt IV erhält folgende Fas
sung: 

"Schlußvorschriften". 

39. Der bisherige § 35 wird § 36 und erhält folgende Fas
sung: 

,,§ 36 

Entfaltung des Landesentwicklungsprogramms 

Das Landesentwicklungsprogramm wird nach Maßga
be des Landesplanungsgesetzes entfaltet." 

40. Der bisherige § 36 wird gestrichen. 

41. § 37 wird wie folgt geändert: 

In Absatz I, Zeile 2 wird hinter ,,(BGBL I S. 306)" einge
fügt" , zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezem
ber 1986 (BGB!. I S. 2669),". 

42. Der bisherige § 38 wird gestrichen. 

43. Der bisherige § 39 wird § 38. 

Artikel II 

Neubekanntmachung 

Der für die Raumordnung und Landesplanung zustän
dige Minister wird ermächtigt. das Gesetz zur Landesent
wicklung (Landesentwicklungsprogramm) in der neuen 
Fassung mit neuem Datum und in fortlaufender Paragra
phenfolge bekanntzumachen und dabei Unstimmigkeiten 
des Wortlauts sowie das Inhaltsverzeichnis des Gesetzes 
zu berichtigen. 
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Artikel III 

Inkrafttreten des Gesetzes 

Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 1989 in Kraft. 

Düsseldorf, den 16. Mai 1989 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

J ohannes Rau 

Der Minister für Umwelt, 
Raumordnung und Landwirtschaft 

Klaus Matthiesen 

- GV. NW. 1989 S. 310. 
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